
 
 
 

  

 
 
 
 
 Vorlage Nr. 124/2015 
 
  

 

 
 

01.07.2015 
 
 
Dezernat 4 - Arbeit, Jugend und Soziales 
Jobcenter 
 
 
 
Jahresabschluss 2014 der GWA 
 
 
 
Beschlussvorlage 
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Beschlussvorschlag: 
 
Der Kreistag stellt den Jahresabschluss 2014 der GWA in der vorgelegten Form fest.  
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Sachverhalt: 
 
Der Jahresabschluss 2014 der GWA wurde am 14.04.2015 von der Wirtschaftsprüfungs-
gesellschaft Rainer Stärk GmbH, Waldshut-Tiengen, nach § 53 HGrG und entsprechend den 
Vorschriften der §§ 316 ff. HGB geprüft. Die Prüfung führte zu keinen Einwendungen. Die Ab-
schlussprüfer haben einen uneingeschränkten Bestätigungsvermerk erteilt.  
 
Im Prüfbericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft wurde festgestellt, dass die Gesellschaft sich 
im abgelaufenen Geschäftsjahr 2014 sehr zufriedenstellend entwickelt hat. Das im Wirtschafts-
plan 2014 vorgegebene Ziel eines leicht positiven Jahresergebnisses konnte mit dem erzielten 
Jahresüberschuss von T€ 71.077,61 mehr als erreicht werden. Die finanzielle Situation der Ge-
sellschaft ist zufriedenstellend, die jederzeitige Erfüllung der finanziellen Verpflichtungen ist ge-
währleistet. 
 
 
 

 
 
 
 
Die Gesamtleistung hat sich von T€ 1.786,4 im Vorjahr um T€ 167,5 (= 9,4 %) auf jetzt T€ 
1.953,9 erhöht. Bedingt durch neue Maßnahmen (z.B. Perspektive 50+) konnten die Umsatzer-
löse gesteigert werden. Gleichzeitig wurden die betrieblichen Aufwendungen um T€ 22,4 ver-
mindert, so dass sich das ordentliche Betriebsergebnis nach minus T€ 166,1 im Vorjahr mit jetzt 
T€ 23,8 deutlich positiv darstellt. 
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Der Jahresabschluss wurde zusammen mit dem Bericht der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft am 
04.05.2015 der Gesellschafterversammlung der GWA vorgestellt und als solcher festgestellt. 
Dem Geschäftsführer wurde Entlastung erteilt.  
 
 
Stellungnahme der Verwaltung 
 
Die Verwaltung empfiehlt dem Kreistag, den vorliegenden Jahresabschluss festzustellen.  
 

 
 
 
 
 
 
Dr. Martin Kistler 
Landrat 
 
 
Elektronische Anlage: 
 
Der Jahresabschluss ist auf der Homepage des Landkreises eingestellt. Die Vertreter des 
Landkreises in der Gesellschafterversammlung der Gemeinnützigen Gesellschaft mbH zur be-
ruflichen Wiedereingliederung (GWA) haben den Abschluss in Papierform bereits erhalten. 
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